
A n f 1:' a g e 

der Abgeordneten MACHUNZE, j)" .. 6"'~",, \ '\"1 lSr(i/-
und Genossen 

an den Herrn Bundesmi.ni.ster für Finanzen 

betreffend 11 .. Staatsvertragsdurchftihrungsgesetz. 

Das 11cStaatsvertragadurchführungsgesetz, das die Entschädi­

gungsmaßnahmen für in Sugoslawien im Sinne des Staatsver­

trages enteignetes österreichisch.ee Eigentum vorsieht, 

legte als Schlußterrnin für die Anmeldefrist den 31 ~J)~zeIr.lber 

1963 fest. 

In Jugoslawien gibt es keine rechtlichen Bestimmungen über 

einen Schlußtermin f'Ur die Inanspruchnahme österreichischen 

Eigentums, daher ist es theoretisch möglich, daß in Jugo­

slawien gelegenes österreichisches Eigentum auch heute noch 

beschlagnahmt 'verden kann .. Tatsächlich sind nach dem 

31 .. Dezember 1963 derartige Enteigl1.ungsmaßnal1rnen durchge­

führt worden, ohne daß die österreichischen Staatsbürger 

eine El!tschädigung gemäß den Bestimmungen des 11"Staats­

vertragsdurchführungsgesetz0s gel tEmd machen konnten •. Dies 

hat zu Hörten geführt, die der Gesetzgeber bei der Verab­

schiedung des 11.Staatsver~ragsdurchführungsgesetzes noch 

nicht erkennen konnte. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Herrn Bundesminister für Finanzen folgende 

A n fra gen g 

1) Sind Ihnen die Härtefälle bekannt und um vTieviele Personen 
handelt es sich dabei? 

2) Sild Sie bereit, den Ent'ivurf für eine NoveJ.le zum 11.Staats­
vertragsclurchf'ührungsgesetz dem Nationalrat zuzuleiten, 
um aufgetretene Härtefälle zu bereinigen ? 
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